
Der Rat der Stadt Siegen beschließt : 
 
1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass während der öffentlichen Auslegung 

von den Bürgern keine Anregungen zum Entwurf der Bebauungsplanänderung 
vorgebracht wurden; 

 
2. die während der öffentlichen Auslegung seitens der Träger öffentlicher Be-

lange (TÖB) vorgebrachten Hinweise zum Entwurf der Bebauungsplanände-
rung gemäß der als Anlage 1 beigefügten Abwägung zu behandeln; die Anla-
ge ist Bestandteil der Beschlussfassung; 

 
3. die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 206 "Wiedthal" gemäß § 10 Bauge-

setzbuch (BauGB) als Satzung; 
 
4. die Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 206 "Wiedthal" 

laut Anlage 3 mit folgender Änderung: 
 
Änderungsbereich B  
 
Die überbaubare Grundstücksfläche bleibt entsprechend den Festsetzungen 
im rechtsverbindlichen  Bebauungsplan Nr. 206 "Wiedthal" unverändert. 
 
Die Gesamtzahl der Geschosse wird auf vier, davon max. zwei Vollgeschosse, 
begrenzt. 

 




